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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hafenecker, MA und weitere Abgeordnete haben am 8. 

Februar 2021 unter der Nr. 5270/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Wechsel der Pressesprecherin von Vizekanzler Werner Kogler zu den ÖBB gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 
 Waren Sie als für die ÖBB zuständiges Mitglied der Bundesregierung und Parteifreun-

din in die Bestellung von Gabriele Zornig zur Leiterin der externen Kommunikation in-
volviert? 
a. Wenn ja, inwiefern? 
b. Hatten Sie bezüglich dieser Personalentscheidung Kontakt zu  

Verantwortlichen bei den ÖBB? 
c. Wenn ja, zu wem, in welcher Form und mit welchem Inhalt? 
 

Nein. 

 

Zu den Fragen 2 und 3: 
 Wurde die Position des Leiters der externen Kommunikation bei den ÖBB 

öffentlich ausgeschrieben? 
a. Wenn ja, über welchen konkreten Zeitraum? 
b. Wenn ja, mit welchem genauen Anforderungsprofil? 
c. Wenn ja, wie viele Personen bewarben sich um diese Position? 
d. Wenn ja, befanden sich darunter auch aktive oder ehemalige 

Beschäftigte von Kommunikationsabteilungen der aktuellen 
Bundesregierung? 

e. Falls kein Ausschreibungsverfahren durchgeführt wurde, warum nicht? 
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 Welche externe Agentur führte das Auswahlverfahren durch? 
a. Durch wen wurde diese Agentur beauftragt? 
b. Seit wann ist diese für die ÖBB tätig?  

 
Die vorliegende Frage betrifft eine operative Angelegenheit des Unternehmens und somit 

keinen in meine Zuständigkeit fallenden Gegenstand der Vollziehung, insbesondere auch kei-

ne Angelegenheit der Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten, und ist somit von 

dem im Artikel 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung mit § 90 GOG 1975 determinierten Fragerecht 

nicht erfasst. 
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